Pflichtenliste zur Lohnherstellung

Dr. Reinhold A. Brunke

Der Gesetzgeber nimmt generell das Unternehmen in die gesetzlichen Verpflichtungen, dessen Firmenname als „Hersteller“ auf der Verpackung steht. Diese Verpflichtungen sind unabhängig davon, ob der „Hersteller“ nur Vertreiber oder selber auch Produzent der von ihm vertriebenen Ware ist. Um so wichtiger ist es daher für Firmen, die über keine eigene Produktentwicklung oder Produktion verfügen, alle Verpflichtungen und die üblichen Verfahren von der Idee oder dem Beschluß zu einem neuen Produkt bis zur Markteinführung zu kennen. Die Arbeitsgemeinschaft der Lohnhersteller hat einen Pflichtenplan genau für diesen Zweck entwickelt, der zur 

Regelung der Zusammenarbeit und

Verteilung der Verantwortlichkeiten



für Firmen ohne eigene F+E/Produktion

für Kaufleute und Branchenneulinge 

auszugsweise auch für alle anderen Auftraggeber



unter besonderer Berücksichtigung von




Produktentwicklung beim Lohnhersteller und




Lohnhersteller als Beauftragter (§5b1 KVO)



generellen Dokumentation von Outsourcing-Potentialen

dient. Selbstverständlich gelten diese Verpflichtungen für jede Produktentwicklung und Produktion, unabhängig davon, ob die Arbeiten in einem Vertriebsunternehmen oder bei einem Lohnhersteller durchgeführt werden. 

Um für jede Art und jede Größenordnung der Zusammenarbeit Regelungen anzubieten, umfaßt diese Pflichtenliste nicht nur die Vereinbarungen für die Phase der operativen Lohnherstellung, sondern für alle Schritte von der Idee zu einem Produkt bis zur Produktion. Reine Lohnherstellung ohne Entwicklung und fachlichen Service wird von Unternehmen in Anspruch genommen, die bereits über entwickelte Rezepturen, begleitende Dokumentation oder entsprechende Fachleute verfügen. Hierfür gelten dann nur auszugsweise Bereiche der Liste. Tabelle 1 zeigt alle Pflichtenbereiche, die im folgenden erläutert werden. Zu beachten ist, daß es von der jeweiligen vertraglichen Gestaltung zwischen Auftraggeber und Lohnhersteller abhängig ist, wem diese Pflichten obliegen. Sie werden, wenn nicht anders vereinbart, vom Vertreiber erfüllt.

Audits

Zu Beginn jeder Partnerschaft sollte eine Phase des gegenseitigen Kennenlernens stattfinden. Dazu besucht der Auftraggeber den Lieferanten, um sich von
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ein Bild zu verschaffen. Darüber hinaus lernt man bei dem Audit auch die Ansprechpartner im Unternehmen persönlich kennen, was die zukünftige fernmündliche Abwicklung erleichtert.

Auch der Auftraggeber sollte besucht werden, um dem Lohnhersteller böse Überraschungen bei der zukünftigen Zusammenarbeit zu ersparen. Wir empfehlen den Lohnherstellern 
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des zukünftigen Kunden unter der Perspektive möglicher Problemquellen näher kennenzulernen. Dieses dient als Garantie dafür, daß vom Lohnhersteller ordentlich produzierte Produkte auch professionell weiterverarbeitet wird. Dieser Besuch wird allerdings nicht Audit, sondern Beratungsgespräch genannt.

Vereinbarungen zur operativen Arbeit

Stellt man in den Antrittsbesuchen fest, daß die Firmenkulturen zueinander passen, sollten die ersten Details besprochen werden. Es hat wenig Sinn, gemeinsam erstklassige Produkte für den Markteintritt vorzubereiten, wenn sich die Zusammenarbeit für alle Beteiligten nicht profitabel gestalten läßt. Daher müssen bereits in dieser Phase verschiedene Themenkreise angesprochen werden: Abhängig von der Rohstoffbeschaffung muß festgelegt werden, wer die Rohstoffdokumente organisiert. Viele Unternehmen lassen sich kostenlos vom Lohnhersteller Rezepturen entwickeln. Die Entwicklungsarbeit wird anteilig bei den zukünftigen Lieferungen verrechnet. Basis für derartige Kalkulation ist allerdings Lieferantentreue. Generell sollte aber nur gute Leistung und Zuverlässigkeit die Bindung zwischen den Partnern darstellen. Um nicht unnötige Kosten zu produzieren, um zu verhindern, daß der Auftraggeber mit der kostenlosen Rezeptur beim Mitbewerber ein um Entwicklungskosten verringertes, preislich günstigeres Angebot bevorzugt, um unfairem Ausnutzen von Serviceleistungen den Riegel vorzuschieben, aber auch um dem Kunden freie Auswahl zwischen den verschiedenen Lohnherstellern zu ermöglichen, können entsprechende Vereinbarungen nützlich werden. Es gibt zum Beispiel keine gesetzliche Forderung für die Hinterlegung der vom Lohnhersteller entwickelten Rezepturen beim Auftraggeber. Wünsche zur Offenlegung und Nutzungseinschränkungen (z.B. nur für Behördeninformation) werden daher vor der Zusammenarbeit vereinbart. Ebenso sollte abgesprochen werden, wieweit, für welche Personen und in welchen Zeiträumen Kenntnisse bezüglich Rezepturen und Zusammenarbeit geheim bleiben sollen. Die Exklusivitäts-Garantie definiert durch Produkttyp und Zusammensetzungskriterien gibt dem Auftraggeber Sicherheit, nicht aus einem größeren Topf mitbedient zu werden oder neuartige Ideen anschließend beim Mitbewerber wiederzufinden. Diese Kriterien sind  daher als eine wichtige Bedingung für die seriöse Basis der Zusammenarbeit  anzusehen. Umfang zukünftiger Chargengrößen, Jahresplanung und terminliche Vorankündigung (Forecasts) sind ein wichtiges Planungsmittel. Einkauf/Bereitstellung der Materialien, Lieferzeiten, Preiskategorie und Zahlungskonditionen müssen für die Vertragspartner realistisch sein. Der Warentransport muß durch Vereinbarungen zu Abholung/Versand und Übergangzeitpunkt der Gefahren (z.B. Werkstor Lohnhersteller) abgeklärt werden.
Auch auf die Nachbesserungskonditionen ( Anzahl, Zeitraum, Folgeschäden), Regelung der Kostenverteilung bei nicht nachbesserbaren Schäden(z.B. maximal der Auftragswert), die Absicherung durch eine Produzentenhaftpflicht-Versicherung, Konsequenzen bei Einwirkung höherer Gewalt und Entbindung aus den vertraglichen Vereinbarungen bei Lieferschwierigkeiten (Zeitpunkt, Ursachen) müssen sich die Partner vorzeitig einstellen können. Bedingungen für Rework (Aufarbeitung von Ware) sollten bereits jetzt grob festgelegt werden. Es muß der Fall der Vertragsverletzung genauso wie die Situation eines Rechtsnachfolgers auf einer der beiden Seiten vorher festgelegt werden. Der Belieferungsvertrag, von dem die Preise nur ein Bestandteil sind, muß in Laufzeit und Preissteigerungsgrenzen festgelegt werden. Dezidierung von Teilaufgaben sollte anmeldepflichtig sein, damit transparent wird, wer die Ware wirklich produziert.

Besondere Vereinbarungen sind bezüglich der Gebührenentrichtung z.B. beim grünen Punkt direkt durch den Lohnhersteller zu treffen. Sind für die zu produzierenden Aufträge Investitionen vom Lohnhersteller zu tätigen, sollte über eine Beteiligung oder Kostenübernahme verhandelt werden können. Ebenso empfiehlt es sich, schon im Vorfeld die Möglichkeit des Lohnherstellers, als Beauftragter gemäß §5b1 Verpflichtungen des Vertreibers zu übernehmen, abzuklären. Für Lohnhersteller großer Kosmetikfirmen ist nach den wiederholten Aussagen einer Verbandsrepräsentantin (z.B. am 25.3.98 in Frankfurt) die Durchführung der 48 Stunden Fristlösung ( Lohnhersteller besucht Kunden mit allen Unterlagen innerhalb 48 Stunden) selbstverständlich. Dies ist nicht ohne Nachteile für Behörden, Auftraggeber und Lohnhersteller. Der Gesetzestext nennt ausdrücklich die Möglichkeit der Übergabe der Verpflichtungen des §5b1 KVO an einen Beauftragten und verbieten nicht die Durchführung der Überprüfung dieser Pflichtenerledigung beim Lohnhersteller. Das bietet für alle Beteiligten Vorteile und wird durch die BDIH-Lohnhersteller angestrebt. Die Vorteile finden Sie in Tabellen 2 und 3. Allerdings sollte man sich zweckmäßigerweise der Forderung einiger Untersuchungsämter nach Prüfung der Produktunterlagen im Land der Vermarktung (in Deutschland verkaufte Ware muß in Deutschland geprüft werden) nicht verschließen, um Komplikationen durch einen Beauftragten im Ausland zu vermeiden. Es sollte sich kein Kosmetikunternehmen durch einen Beauftragten im Ausland den Prüfungen im Land der Produktvermarktung entziehen können. Entscheidet man sich bereits in dieser Phase für die Übertragung der Pflichten auf den Beauftragten gemäß §5b1, kann der Lohnhersteller gleichzeitig mit der Entwicklungsarbeit die Dokumentation durchführen. Weitere Pflichten abhängig von der Art der Zusammenarbeit müssen verbindlich geregelt werden. Diese sind u.a.:


Rückstellmuster


Mikrobiologie


Meldung von Unverträglichkeiten


Qualitätskontrollen, Ausstattung der Kundenwarenannahme 

Das Produktbriefing

Der Kontakt zwischen Lohnhersteller und Auftraggeber entsteht durch wirtschaftliche Vorteile der Lohnherstellung oder dadurch, daß eine der beiden Parteien neue Konzepte in Form neuer Rohstoffe, neuer Wirkkonzepte, neuer Darreichungsformen oder anderer fachlicher Besonderheiten vermarkten möchte. Bevor der Lohnhersteller aus neuen Konzepten ein Produkt entwickeln kann, sollten alle Produktparameter feststehen. Bezüglich der Produktanmutung haben wir bereits vor einigen Jahren umfangreiche, einfach anzuwendende Beschreibungslisten erstellt, mit deren Hilfe jedes kosmetische Produkt detailliert definiert werden kann. (SÖFW 95). Die physikalischen Eigenschaften lassen sich durch Daten, die üblicherweise Bestandteil der Spezifikation sind, festlegen, Produktleistungen anhand üblicher Auslobungen  beschreiben. Sollen in den zukünftigen Rezepturen spezielle Rohstoffe nach Wahl des Auftraggebers Verwendung finden, ist die Verwendbarkeit vom Auftraggeber zu dokumentieren oder der Lohnhersteller von Fehlern, die durch Verwendung auftreten, freizustellen.  Hilfreich für die maßgeschneiderte Entwicklung ist außerdem die Kenntnis der Zielgruppe, deren Probleme, Verbraucherverhalten, Vorlieben und deren Kaufkraft. Daraus resultiert als Kriterium für die Rohstoffauswahl die Vorgabe der Füllgut-Preisklasse. Das entsprechende Budget für die Abfüllung/Verpackung/Darreichungsform muß ebenfalls mitgeteilt werden. Bei Vorlage des vollständigen Produktbriefings ist die Konformität des zukünftigen Produktes bezüglich der Rezepturbestandteile und Wirkaussagen mit den verbindlichen Gesetzesregelungen zu prüfen. Ebenso sollte bei neuartigen Konzepten die Patentsituation geprüft werden.

Um zu ermitteln, ob für eine Produktform beim Lohnhersteller die in Ausstattung und Größe geeigneten Geräte vorhanden sind, sollte das Chargenvolumen und der Jahresbedarf genannt werden. Dadurch wird ersichtlich, ob jede gewünschte Produktform in jeder gewünschten Chargengröße den Kundenwünschen gerecht werden kann. Planung größerer Chargen wird natürlich auch auf Basis verbindlicher Forecasts und Verteilung über einen Zeitraum möglich. 

Verpackungsdefinition

Da Füllgut, Produktanwendung und Verpackung sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhängen, muß vor der Produktentwicklung auch die Verpackung definiert sein. Es sollten verbindliche Muster mit bekanntem Totalvolumen, Nennvolumen, Materialspezifikation und Dimensionen zu Verfügung stehen. Der endgültige Zustand des zum Verkauf bestimmten Produktes muß durch die Packmittelliste festgelegt werden. Es muß geklärt sein, ob der Lohnhersteller den gewünschten Konfektionierungsgrad durchführen kann. In dieser Phase sollte über das Handling der Verpackung gesprochen werden. Dazu gehören Verantwortlichkeit für den Einkauf bzw. die Bereitstellung, Anlieferungsbedingungen, Maximalgewicht von Sammelpackungen und die Qualität und Dimension der Versandverpackung. Die Berücksichtigung nationalerer Gesetzesvorgaben (FPVO, KVO etc.) gehört wie die Prüfung der Verpackungen ebenfalls zur Pflicht des Verantwortlichen. Um die Lagerkapazitäten des Lohnherstellers zu berücksichtigen, sollten zukünftige Aufträge im Vorfeld bereits als durchlaufende Posten oder mit Bedarf an Lagerkapazität angekündigt werden. 

Das Entwicklungsverfahren

Es werden nach diesen Vorgaben Muster entwickelt und in abgesprochener Menge und Verpackung zur Prüfung an den Kunden versandt. Dort wird nach Fragebögen geprüft und Änderungswünsche in verbindlichen Formblättern von den zuständigen Mitarbeitern dokumentiert. Der für diese Arbeiten notwendige Zeitbedarf sollte verbindlich festgelegt werden. Es werden neue Muster gemäß Änderungswunsch entwickelt und dem gleichen Verfahren unterworfen. Sind schließlich die Muster dem Kundenwunsch und Einsatzzweck angepaßt worden, resultiert das endgültige Referenzmuster. Der Auftraggeber füllt das Freigabe-Dokument aus, das die Phase der Produktentwicklung abschließt. Da mit der Freigabe eine Phase von kostenintensiven Testdurchführungen und Dokumentationen für den Lohnhersteller beginnt, sollte eine erneute Produktänderung, die diese Arbeiten wertlos macht, mit Zusatzkosten verknüpft werden.

Produktprüfungen 

Eine Auswahl der wichtigsten Prüfmethoden orientiert sich nach Produkttyp, Anwendungszweck und in gewissen Maße auch an der Größe zukünftiger Chargen. Jedes Produkt ohne Verfallsdatum muß die Stabilität über einen längeren Zeitraum als 30 Monate nachweisen können. Dafür wurden z.b. vom Berufsverband der Kosmetikchemiker schon 1980 voraussagende Testmethoden entwickelt (PuK 80). Mit Hilfe moderner Analytik, wie sie zum Beispiel bei der Oszillationsmethode genutzt wird, ist eine Verkürzung dieser üblicherweise 3 Monate dauernden Prüfungen erreichbar. Da die Stabilität nicht nur vom Füllgut, sondern auch von der Wechselwirkung mit der Verpackung abhängt, müssen auch diese Perspektiven geprüft werden. Selbst wenn der Kunde die Anwendung der Neuentwicklung für akzeptierbar beurteilt hat, prüft der entwickelnde  Lohnhersteller noch alle Funktionsparameter vom Produkt in der Verpackung, um subjektive Fehleinschätzungen und damit verbundene Flops zu vermeiden. Die freigegebene Rezeptur kann nach Absprache mit dem Kunden, weil im Gesetz nicht gefordert, im Konservierungsbelastungstest bereits auf zukünftige mikrobiologische Stabilität unter Anwendungsbedingungen geprüft werden. Unbedenklichkeit sollte abhängig von Rezeptur und Produktionsvolumen, Wirksamkeit sollte abhängig von Rezeptur und Werbeaussagen geprüft, zumindest aber durch Literatur dokumentiert werden. Sollte der Auftraggeber die Neuentwicklung bisher nur in kleinem Kreis getestet haben, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, Prüfer aus der avisierten Zielgruppe mit dem Produkt bekannt zu machen.

Vermarktungs- und Produktions-Vorbereitungen

Sollte die freigegebene Rezeptur Rohstoffe beinhalten, die im operativen Produktionsbereich noch nicht eingesetzt wurden, muß das verfahren beim Wareneingang festgelegt werden. Dies dient unter anderem dem nächsten Schritt: erster Probeauftrag im Pilotmaßstab für Nullcharge und Abfüllung der Nullserie. Da zwischen Labormustern und technischem Ansatz üblicherweise wegen der verschiedenen physikalischen Proportionen Unterschiede bestehen können, muß der Probeansatz vor der operativen Produktion durchgeführt werden. Anläßlich des Probelaufs werden die endgültigen Herstellungs- und Prüf-Vorschriften festgelegt. Die produzierte Ware dient zur Prüfung der Abfüllbarkeit auf der Anlage des Lohnherstellers oder Kunden. Bei der Probeabfüllung werden für die Spezifikation die Abfüllgewichte und die Dichte bestimmt. Alle weiteren Werte der Produktspezifikation können ebenfalls erst jetzt und nicht schon aus den Labormustern gemessen werden. An dieser Stelle werden ebenfalls die Warenausgangskontrollen festgelegt.

 Die Transport- und Lager-Fähigkeit der Bulkware kann für Kunden mit eigener Abfüllung nun geprüft werden. Generelle Bedingungen fachgerechter Handhabung und Lagerung können nun vorgegeben und geprüft werden. Die Wareneingangskontrolle beim Kunden muß auf Basis dieses Probeansatzes spezifiziert werden. Dazu ist der Kunde gemäß K-GMP und gemäß §377 HGB verpflichtet. Abhängig vom Prüfungsaufwand sollte an dieser Stelle die Frist für Mängelrügen festgelegt werden. Daraus folgt die Festlegung des Freigabeformulars und des Freigabemodus (Vorabmuster oder Quarantäne beim Kunden). Aus diesem Probeansatz läßt sich erstmalig die tatsächliche mikrobiologische Spezifikation erstellen, die über den gesamten Produktionsablauf und Abfüllvorgang Aussagen erlaubt. Die Nullserie kann ebenfalls für einen umfassenden Verbrauchertest genutzt werden, weil hiermit das Zusammenspiel aller Produktelemente erstmals prüfbar wird. Ein gewissenhafter Lohnhersteller kann bis zum Probelauf nur annäherungsweise Preiskalkulationen durchführen. Nach dem Probeansatz ist das konkrete Angebot möglich. Im Angebot enthalten sind Stornokosten, Kosten für separate Dienstleistungen und Kosten für Änderung der Auftragsmenge.

Aufgaben als Beauftragter gemäß §5b1

Findet die Lohnherstellung eines in Deutschland vermarkteten Produktes im europäischen Ausland statt, sollte der Lohnhersteller mit allen erforderlichen Unterlagen innerhalb 48 Stunden beim Auftraggeber in Deutschland zur Prüfung bereitstehen. Für Produkte, die in Deutschland produziert werden, bietet die von den BDIH-Lohnherstellern angestrebte Möglichkeit, den Lohnhersteller zum Beauftragten gemäß §5b1KVO zu bestimmen, Vorteile für die Überwachungsbehörden, den Auftraggeber und den Lohnhersteller. Wenn die Prüfung der Produktdokumentation beim Lohnhersteller stattfindet, kann der Lohnhersteller schon während der Produktentwicklung mit geringem Aufwand die Dokumentation erstellen, fehlende Dokumente im Auftrag erstellen lassen und die gesamte Dokumentation zur Prüfung bereithalten.

Im Rahmen der Verpackungsprüfung kann die generelle Produktaufmachung bewertet und empfohlen werden (§5(1)3). Aus der Rezeptur wird durch Eingabe der Rohstoffmarkennamen in die Diktionärdiskette des BDIH die Deklaration erstellt und den Dimensionen der Verpackung angepaßt (§5a, §5(1)4.). Die einzelnen Rohstoffpositionen der Rezeptur können zur Auslobung der Wirkung mit Fachliteratur dokumentiert werden (empfehlenswert: die Publikationen der GdCh-Arbeitsgruppe !) oder es müssen dem Kunden Vorschläge für Methoden der Wirksamkeitsnachweise unterbreitet werden (§5b1.7). Steht der entwickelnde Lohnhersteller mit in der Verantwortlichkeit für die Werbung, muß dieses durch Unterzeichnung der Texte dokumentiert sein. Die Rohstoffunterlagen (§5b1.2) kommen vom Rohstofflieferanten und werden in einem der gängigen Dokumentationsprogramme oder gescannt als Grafiken elektronisch verwaltet. Selbstverständlich genügt auch die Bereithaltung der Originalpapiere in Aktenordnern. 

Die GIZ-Meldediskette des BDIH dient als einfaches Werkzeug, um das BgVV zu informieren (§5d2). Hat ein Auftraggeber mehrere Lohnhersteller, wird diese Diskette jedem Lohnhersteller zum Eintrag der entsprechenden Rezepturen übergeben. Der Auftraggeber sendet nach vollständiger Eintragung die Diskette nach Berlin. Der Lohnhersteller übersendet nach Eingang der unterschriebenen Geheimhaltungsvereinbarung ( BDIH-Formblatt) die Rohstoffunterlagen und die Rezeptur im BDIH-Schlüssel an den Toxikologen, der im Kundenauftrag die toxikologische Sicherheitsbewertung durchführt(§5b1.4). Das Gutachten geht in Kopie dem Auftraggeber zu, das Original wird vom Lohnhersteller in der Produktdokumentation aufbewahrt. 

Nach diesem Verfahren ist es möglich, dem Auftraggeber die Rezepturkosten zu ersparen, so daß die vom Lohnhersteller entwickelte Rezeptur im alleinigen Besitz des Lohnherstellers bleibt. Zum Abdruck der Deklaration auf der Verpackung benötigt der Kunde die Rezeptur nicht ( §5a). Lediglich Rohstoffe, die wegen Einsatzbeschränkungen auf der Verpackung vermerkt werden müssen, werden vom Lohnhersteller nach Art und Menge übermittelt (§2.1). Die Rezeptur wird zur Prüfung beim Lohnhersteller nur am Herstellungsort dem Untersuchungsbeamten offengelegt(§ 5b1.1). Zwar gibt die Spezifikation der Rohstoffe Auskunft über die Produktzusammensetzung, aber auch diese werden nur dem Untersuchungsbeamten zur Prüfung beim Lohnhersteller offengelegt(§5b1.2). Zur Sicherheitsbewertung geht die Rezeptur nur im BDIH-Schlüssel direkt an den Toxikologen(§5b1.4), zum Wirksamkeitstest ebenfalls nur im BDIH-Schlüssel direkt an das Testlabor(§5b1.7). Dank der ausgezeichneten Rahmenrezeptursammlung ist die Offenlegung der Rezeptur anläßlich der GIZ-Meldung ebenfalls nicht notwendig(§5d2).

Auch bezüglich der Akte „unerwünschte Nebenwirkungen“ sollte der Lohnhersteller einbezogen werden, um frühzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen und Konsequenzen für Konzept, Rezeptur, Verpackung oder Herstellung zu empfehlen(§5b1.6). Generell sollte schon frühzeitig die Einbindung des Lohnherstellers in Reklamationsbearbeitungen organisiert werden, um dem Endverbraucher gegenüber qualifiziert aufzutreten (BDIH-Reklamationsbearbeitungsplan) und Konsequenzen vorschlagen zu können.

Regelung der Verantwortlichkeiten, Service

Selbstverständlich ist jeder Punkt der BDIH-Pflichtenliste zur Lohnherstellung frei verhandelbar und kann sowohl in die Verantwortlichkeit des Auftraggebers oder in die des Lohnherstellers gelegt werden. Gewisse Vorteile scheinen uns durch die Beauftragung des Lohnherstellers gemäß §5b1 KVO einschließlich Prüfung beim Beauftragten gegeben zu sein, auch wenn im Gegensatz interessierte Kreise weiterhin die Befolgung der 48-Stunden-Fristlösung für alle Lohnhersteller größerer Kosmetikfirmen erwarten.

Wichtig erscheint uns der Hinweis, besonders


die mikrobiologische Verantwortung bei Selbstabfüllern


Verantwortung für Abfüllprobleme bei Selbstabfüllern


die generelle werbliche Produktdarstellung 

eindeutig zu regeln. Auch die begleitenden Servicemöglichkeiten eines Lohnherstellers wie

Hilfe bei Verbraucherfragen

Beteiligung an Reklamationsbearbeitung


Information über Branchentrends


Vorträge, Schulungen, Publikationen etc.


regelmäßige Neuentwicklungen

sollten bekannt gemacht und vereinbart werden.


Eine konsequente Verteilung der hier aufgeführten Pflichten und Berücksichtigung aller Punkte bei der Entwicklung und Einführung neuer Produkte erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Lohnhersteller. Dadurch bietet sich eine einfache Möglichkeit, seriöse Geschäftspartner schnell zu erkennen und andere zu meiden. Wir sind uns über den umfangreichen Aufwand an Aufklärungsarbeit bewußt, aber werden diesen gerne leisten. Am 17.5.99 findet für alle interessierten Lohnhersteller und Auftraggeber eine offene Sitzung der Lohnhersteller-AG statt, in der diese Pflichtenliste ausführlich erklärt, diskutiert und kostenschlanke Anwendungsmöglichkeit vorgestellt wird. (Anmeldung beim BDIH-Referat Fax 0211-490204)).
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Tabelle 2: Vorteile der Behörden durch Prüfung beim Lohnhersteller

kostenschlank





Zeitersparnis





Personalersparnis beim Auftraggeber





Entlassung des Vertreibers aus KVO-Pflichten 





Vermeidung von Doppelbelastung bei






Aktenführung






Dokumentation






Behördenkontakt






Besuchsterminen

Tabelle 3: wirtschaftliche Vorteile der Prüfung beim Lohnhersteller

